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KITA-GTS/0013/2023 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und 
Gesundheit 

16.03.2023 öffentlich - Vorberatung 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 28.03.2023 öffentlich - Beschluss 

 
 

Preisanpassung bei den Ferienbetreuungsangeboten an Ganztagsgrundschulen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Für den Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit: 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis, dass die Gebühren für die Inanspruchnahme der Ferienbetreu-
ung an den Fürther Ganztagsgrundschulen mit entsprechendem Angebot ab dem Schuljahr 
2023/24 trägerübergreifend auf 336,00 Euro festgesetzt werden. Für die Angebote in städtischer 
Trägerschaft beträgt die zusätzlich erhobene Verpflegungspauschale 196,00 Euro.  
 
Für den Finanz- und Verwaltungsausschuss: 
Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Ferienbetreuung an den Fürther Ganztagsgrund-
schulen mit entsprechendem Angebot werden ab dem Schuljahr 2023/24 trägerübergreifend auf 
336,00 Euro festgesetzt. Für die Angebote in städtischer Trägerschaft wird die zusätzlich erho-
bene Verpflegungspauschale auf 196,00 Euro festgesetzt. 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Sofern an den Grundschulen ein Ganztagsbetreuungsangebot vorgehalten wird, ist dieses 
grundsätzlich kostenfrei, beschränkt sich aber auf die regulären Schulzeiten. Bei zusätzlichem 
Betreuungsbedarf in den Schulferien können die Personensorgeberechtigten an manchen 
Standorten eine kostenpflichtige Ferienbetreuung für Schulkinder hinzubuchen. 
 
Diese Dienstleistung wird an zwei Schulen durch die Stadt Fürth selbst, an den anderen Stand-
orten mit Ferienbetreuung durch freie Träger erbracht. Diese Träger erhalten zusätzlich zu den 
Einnahmen aus dem Elternbeitrag einen Zuschuss von der Stadt Fürth von pauschal 10.000 
Euro pro voll gebuchter Ferienbetreuungsgruppe. 
 
Die Ferienbetreuung kann vor Beginn des Schuljahres als „Komplettpaket“ gebucht werden und 
deckt einen Zeitraum von acht Ferienwochen ab. Die Gebühren werden in Form einer einmali-
gen Pauschale erhoben und gelten -um eine Konkurrenzsituation im Stadtgebiet zu vermeiden- 
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trägerunabhängig für alle Standorte. In Einzelfällen kann auch eine spätere Anmeldung nur für 
einzelne Wochen im laufenden Schuljahr erfolgen. In diesen Fällen werden die Kosten wo-
chenweise mit einer Pauschale von je 80,00 Euro abgerechnet. 
 
Die Gebühr beträgt für das laufende Schuljahr 306,00 Euro zuzüglich einer Essensgeldpau-
schale von 176,00 Euro.  Die Entwicklung der Kosten und Bedarfe im Bereich der Ferienbe-
treuung wird entlang von regelmäßigen Austauschtreffen aller beteiligten Träger erörtert und 
gemeinsame Festlegungen getroffen. Aufgrund der Kostenentwicklungen sowohl im Bereich der 
Sach- als auch der Personalkosten ist das Trägergremium übereingekommen, dass für das 
kommende Schuljahr 2023/24 eine weitere Erhöhung unumgänglich ist, um die Mehrkosten zu 
kompensieren. Entlang der vorgenommenen Kalkulationen soll die Gebühr für das „Komplett-
paket“ dementsprechend trägereinheitlich auf 336,00 Euro festgesetzt werden. Dies entspricht 
einer Erhöhung um etwa 10%.  
 
Die zusätzlich anfallenden Gebühren für die Essensverpflegung setzt jeder Träger gesondert 
fest. Für die Angebote unter städtischer Trägerschaft an den Grundschulen Hans-Sachs-Str. 
und Zedernstr. soll die Verpflegungspauschale auf 196,00 Euro angehoben werden. 
 
In einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit 
wird die Verwaltung über die aktuelle Entwicklung und Auslastung der Ferienbetreuungsange-
bote berichten.  
 
Finanzierung: 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Mehreinnah-
men 

Noch zu ermitteln x nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein x ja Hst. 2116.1184.0000 Budget-Nr.       im x Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Prüfung der Klimarelevanz: 

  

 X  Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig 

  

     

               

-- 
Stark negative 
Klimawirkung 

- 
Negative Klima-

wirkung 

  0 
Keine oder ge-
ringe Klimawir-

kung 

+ 
Positive Klima-

wirkung 

++ 
Stark positive 
Klimawirkung 

Begründung:   
      

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 
      

 
 
 
 
 
 
Beteiligungen  
 

Auftrag: Käm beteiligt an Amt für Kindertagesbe-
treuung und Ganztages-
schule 

08.03.2023 
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von  

Ergebnis: Kenntnis genommen Röhrs, Bernhard, Dr. 08.03.2023 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Kindertagesbetreuung und Ganztagesschule 

 
 
Fürth, 03.03.2023 
 
 
 
gez. Braun 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Kindertagesbetreuung und 
Ganztagesschule 
Thiem, Tobias 

Telefon: 
0911/974-1543 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
 
Ergebnis aus der Sitzung: Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit am 
16.03.2023 
Protokollnotiz: 
 
 
Beschluss: 
 
 
Beschluss: einstimmig beschlossen    Ja: 14  Nein: 0  Anwesend: 14   

 
Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 28.03.2023 
Protokollnotiz: 
 
 
Beschluss: 
 
 
Beschluss:      

 
 


	Ostatus
	Nummer
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	Text1
	Text2
	SMC_BM_AFNAME1
	SMC_BM_KW_AT
	SMC_BM_KW_DAT
	SMC_BM_KW_PE
	SMC_BM_AENAME
	SMC_BM_KW_2PE
	SMC_BM_KW_2DAT
	SMC_BM_KW
	Gremium
	Datum
	Wortprotokoll
	Text
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Beschluß

